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Anlagen.

1
Großherzogliche Staalsregierung hat schon bei Eröff¬

nung des ticsjährigen allgemeinen Landtags die Zustimmung
desselben zu den in Berlin abgeschlossenen Verträgen in Be¬
treff der einheitlichen Gestaltung und Verfassung Deutschlands
als einen dringenden Gegenstand der Verhandlungen des
Landtags bezeichnet und vorangcstM; sic hat sich zugleich
Vorbehalten, nähere Miltheilungen in dieser hochwichtigen
Angelegenheit fördersamst zur Kcnntniß des allgemeinen Land¬
tags zu bringen.

Indem das Unterzeichnete Staatsnrnistcrium in den An¬
lagen eine Reihe von Actcnstück.n vorlegt, aus welchen sich
der Stand der Sache vollständig ergeben wird, begleitet es
dieselben mit den nachfolgenden verbindenden und erläutern¬
den Bemerkungen.

Als die Staalsregierung mit 27 andern deutschen Re¬
gierungen ihre Zustimmung zu der am 28. März d. I . von
der Nationalversammlung beschlossenen Reichsvcrfassung am
14. April durch ihren Bevollmächtigten zu Frankfurt erklären
ließ, ging sie dabei besonders von dem Gesichtspunkte aus,
daß die Gefahren einer längeren Verzögerung des deutschen
Bersassungswerkes drohender und bedenklicher seien, als die¬
jenigen, welche aus den etwaigen Mängeln der unter Par-
teisiürmen zu Stande gekommenen Reichsvcrfassung zu be¬
fürchten sein möchten. Diese Mängel waren von der diessei¬
tigen Staatsregierung nicht nur erkannt, sondern in Verbin¬
dung mit der Königlich Preußischen und mit 24 anderen
deutschen Regierungen der National-Versammlungauch be¬
zeichnet worden, wie die bekannten Verhandlungen mit der¬
selben im Februar und März d. I . zwischen der ersten und
zweiten Lesung dcS Verfassungsentwurssergeben und die
unter I.und II. hier anliegenden Aktenstücke im Einzelnen dar-
thun. Auch in der unter III. hier anliegenden Erklärung
und Kollektiv- Note vom 14. April d. I . ist wieder darauf
hmgcwiesen, und wenn so viele deutsche Regierungen sich
dennoch für die Annahme und Anerkennung der Neichsver-
fassung, wie sie vorlag, bereit erklärten, so war dabei außer
dem oben erwähnten Hauptgründe auch die Hoffnung mit¬

wirkend, daß es dem guten Geiste der Nation und der Zu¬
kunft gelingen werde, jene Mängel aus gesetzmäßigem Wege
zu entfernen. Außerdem aber knüpften die zustimmcnden
Regierungen, wie die Anlage lll. ergiebt, die Annahme der
Verfassung an die Voraussetzung, daß nun auch die preu¬
ßische Regierung denselben Schritt lhun und in Folge dcssin
alle übrigen deutschen Regierungen, welchen der Eintritt in
den Bundesstaat nicht durch ihre besonderen Verhältnisse un¬
möglich sei (wie Oesterreich) sich anschließcn würden.

Man konnte sich damals der Hoffnung hingebcn, daß
diese Voraussetzung in Erfüllung gehen, daß der gemein¬
schaftliche Schritt der 28 Regierungen diese Erfüllung be¬
schleunigen werde. In Berlin halte der König weder ent¬
schieden angenommen noch entschieden abgelchnt, vielmehr
waren durch die Circularnote des preußischen Ministeriums
vom 3. April die deutschen Regierungen zu unverzüglichen
Verhandlungen in Frankfurt über das Verhalten zu der von
der Nationalversammlung beschlossenen Reichsversassung auf-
gefordcrt. Die Stimme des Volkes in bei weitem den mei¬
sten Theilen Deutschlands schien sich mit Entschiedenheit für
die Annahme der Verfassung zu erklären, fast alle Organe
der öffentlichen Meinung erhoben ihre Stimme für sic, die
eben versammelten Landstände in den großer» deutschen Staa¬
ten faßten Beschlüsse und machten Anträge in diesem Sinne,
die widerstrebenden Regierungen dieser Staaten schienen
schwankend zu werden.

Wäre es der Nationalversammlungmöglich gewesen,
unter solchen Umständen eine ruhige und feste Haltung inner¬
halb ihrer gesetzlichen Schranken zu bewahren, hätte die Cen¬
tralgewalt sic kräftig und entschieden darin unterstützt, fuhr
die helfende Volksstimmung fort, sich der ihr in reichlichem Maß
zu Gebote stehenden, durch Gesetz und Staatsordnung erlaub¬
ten Mittel und Organe zu bedienen, ohne sich ableiten und
abirren zu lassen auf ganz ungebahnte Wege und zu ganz
dunkeln Zielen, — cs ist mehr als wahrscheinlich, daß eine
bundesstaatliche Einigung Deutschlands auf dem Grunde der
Verfassung vom 28. März damals zu Stande gekommen und
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deren allmählige gesetzliche Reform zu erwarten gewesen sein
würde.

Dem allgemeinen Landtage ist bekannt, daß und warum
der Entwickclungsgang der deutschen Angelegenheiten ein
anderer und minder glücklicher gewesen ist. Zn dem ChaoS
von Mißverständnitz und Begriffsverwirrung, Unsicherheit und
Gesetzlosigkeit, Aufruhr und Krieg, das seit Ende April über
einen großen Theil von Deutschland hereinbrach, eilte die
Nationalversammlung durch und ohne ihre Schuld der völli¬
gen Auflösung entgegen, die provisorische Eentralgewalt schwand
zu großer Schwäche herab, es gab kaum noch einen Punkt
der Einigung und gemeinsamen Politik in Deutschland. Die
28 Staaten , welche die Reichsverfassung anerkannt hatten,
machten vergebliche Anstrengungen des Festhaltcns an dersel¬
ben und des Einschlagens gemeinschaftlicher Wege für eine
politische Einigung durch ihre Bevollmächtigten in Frankfurt.
Solche Versuche scheiterten bald gänzlich an der Getrenntheit
und Unglcichartigkeit dieser Staaten , an der Verschiedenheit
ihrer Lagen und Interessen, an der Unmöglichkeit, unter sich
auch nur vorübergehend einen einheitlichen staatlichen Körper
darzustellen. Sie konnten um so weniger glücken, als die in
mehreren Thcilen Deutschlands unter der Firma der Reichs¬
verfassung, ausgebrvchenen wilden Bewegungen und offenen
Empörungen einen Rückschlag der öffentlichen Meinung zu¬
nächst in den größern Staaten, besonders in Preußen erzeugt
hatten. Die der Rcichsverfassung vom 28. März widerstre¬
benden Regierungen fanden sich dadurch gekräftigt, sie lösten
ihre Kammern auf, machten ihre Truppen mobil, und die
preußische Armee, zahlreich und kräftig organisirt, wie sie ist,
schlug überall in Deutschland den bewaffneten Aufstand nieder.

Zugleich aber bot die preußische Regierung, in Anerken¬
nung der unabweisbaren Bedürfnisse des Landes und der
Zeit, und in Gemeinschaft mit den königlichen Regierungen
von Sachsen und Hannover, einen neuen Weg an, zur Errei¬
chung einer vorläufigen politischen Einigung und einer dem-
nächstigen bundesstaatlichen Gestaltung unseres mehr als je
getheilten Vaterlandes. So lange noch irgend eine Hoffnung
für die Einigung auf den Grund der Reichsverfassung vom
28. März vorhanden war, hatten die 28 Regierungen, denen
sich später die königlich würtembergische anschloß, jede Theil-
nahme an den Verhandlungen zu Berlin beharrlich vermie¬
den und abgelehnt, so daß nur Preußen, Oesterreich, Baiern,
Sachsen und Hannover bei denselben vertreten waren. Als
aber dann am 26. Mai zwar nur von Preußen, Sachsen und
Hannover ein Vertrag, sowohl über die provisorische Leitung
der allgemeinen Angelegenheiten Deutschlands, als über die
künftige Gestaltung desselben zu einem Bundesstaat unterzeich¬
net worden war, glaubten einzelne dieser Regierungen in
Betracht ihrer eignen inneren Verhältnisse sowohl, als der
verzweifelten Lage Deutschlands überhaupt ihre Geneigtheit
zum Betreten des letzten noch übrig bleibenden Weges zur
Erlangung einer Einigung und eines Einverständnisses über
die deutsche Verfassungsangelegenheit in Berlin erklären lassen
zu müssen.

Eine sodann mehrmals versuchte gemeinschaftliche Ver¬
handlung der 28 Staaten mit den Berliner Paciscenten wurde
dadurch unmöglich gemacht, daß die Lagen und Ansichten in
Bezug auf die Dringlichkeit und Nothwendiakeit des Beitritts
sich durchaus verschieden zeigten. So haben denn nach und
nach im Verlauf der Monate Juni und Juli ihren Anschluß
in Berlin verhandelt und abgeschlossen: Baden , beide Mek-
lenburg, Anhalt-Bernburg, Hessen-Darmstadt, Nassau, Sachsen-
Weimar, Sachsen-Coburg-Gotha, Sachsen-Meiningen, Sachsen-
Altenburg, Anhalt- Dessau- Cöthen und Bremen. Kurhessen,
Braunschweig, Schwarzburg-Rudolstadt, Hamburg und Lübeck
waren nach den letzten Nachrichten noch in Verhandlung.
Von Baden, Bernburg, Meklenburg, Weimar und Nassau ist
die Ratification erfolgt. Außer Baiern und vielleicht Wür-
temberg ist der Beitritt aller deutscher Staaten in der näch¬
sten Zeit zu erwarten.

Die diesseitige Staatsregierung hat nach langer reiflicher
Erwägung ihre Bereitwilligkeit zu unterhandeln am 21. Juni
in einem Schreiben an das königlich preußische Staatsmini¬
sterium erklären lassen und im Anfang Juli zu diesem Zwecke
einen Bevollmächtigten nach Berlin gesandt. Die Verhand¬
lung und das Verfahren desselben ergiebt sich aus dem unter
IV. hier anliegenden Protokolle, an dessen Schluß sich der
Beitritt Oldenburgs zu dem an, 26. Mai zwischen den könig¬
lichen Regierungen von Preußen, Sachsen und Hannover
abgeschlossenen Vertrage, vorbehältlich der Ratification ausge¬
sprochen findet. Es wird hiezu nur bemerkt, daß der Beitritt
der übrigen deutschen Staaten unter wesentlich ganz gleichen
Erklärungen und Bedingungen erfolgt ist.

Die Anlage V. enthält jenen Vertrag in beglaubigter
Abschrift, wie in den Anlagen VI. und vil. die zum Beitritt
einladenden Schreiben des königlich preußischen Ministerpräsi¬
denten, in der Anlage VIII. der dem zu berufenden Reichstag
vvrzulegende Derfassungsentwurf, in der Anlage IX. der Ent¬
wurf eines Gesetzes für die Wahlen zum Volkshause, und
endlich in der Anlage X. die „Denkschrift" dem Landtage
übergeben wird, welche als eine authentische Interpretation
des Entwurfs zur Rcichsverfassung diesen näher erläutert und
erklärt.

Indem die Staatsregierung hofft, daß der allgemeine
Landtag mittelst dieser Actenstücke eine vollständige Uebersicht
des Standes der Dinge in der wichtigsten und dringendsten
Angelegenheit des deutschen Vaterlandes erlangen werde, fügt
sie noch hinzu, daß sie zu jeder weiteren begründenden Erklä¬
rung und Mittheilung über das Vorgelegte bereit ist. Sie
knüpft daran zugleich den Wunsch an den allgemeinen Land¬
tag, derselbe wolle den hochwichtigen Gegenstand einer schleu¬
nigen Erwägung und Berathung unterziehen, da von dem
baldigen definitiven Beitritt der deutschen Staaten die Beru¬
fung eines neuen Reichstags abhängt, der Eintritt einer Maß¬
regel also, durch welche nach der Ansicht der Staatsregierung
der deutschen Nation allein  wieder ein Mittelpunkt ihrer
Interessen und eine Aussicht auf ihre politische Einigung und
Gestaltung gewährt werden kann.

43*
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Die Staatsrcgierung schließt endlich mit dem Anträge:
Der allgemeine Landtag wolle denn auch seinerseits
seine Zustimmung zu dem Seitens der Staatsregierung
verhandelten Vertrage mit den königlichen Regierun¬
gen von Preußen , Sachsen und Hannover ertheilcn,
womit er zugleich die Anerkennung des Schiedsgerichts
als der kompetenten richterlichen Behörde des in seiner
Entwickelung begriffenen Bundesstaats ausgesprochen,
und die Verfaffungsvorlage vom 26 . Mai , vorbehält¬
lich dessen , was daran durch die Revision auf dem

Oldenburg , den 3 . August 1849.

Reichstage abgeändert wird , so wie endlich die Be¬
schickung dieses Reichstags nach dem der Vorlage bei-
gcfügten Wahlgcsetzentwurf , vorbehältlich der daran
durch die Staatsrcgierung nach dem Landesverhältnisic
anzuordncndcn Modifikationen , genehmigen würde.

Die Staatsrcgierung kennt und sieht keinen andern Weg
zur Erlangung dessen , was Deutschland am dringendsten Noth
thut ; sie hofft von dem Patriotismus der Landesvertrcter , daß
dieselben diesen Weg mit ihr in Einigkeit und Entschiedenheit
betreten werden.

StaatS - Ministeriu in.
Schloifer . Mosle . Zedelius . Römer.

2.
Bericht des Centralausschusses

über dm Anschluß des Großherzogthums Oldenburg an das Berliner Bündniß.

insichtlich des in Gemäßheit dcS Landtagsbeschluffes vom
7 . August d . I . an die Abrhcilungen zur Vorbcrathung ver¬
wiesenen Berichts des SpccialausschusseS haben sich in dem¬
selben zwei wesentlich verschiedene Meinungen ergeben , indem
die Mehrheit in 3 Abtheilungen dem Anträge dcS Berichts
nicht beitreten konnte , in zwei Abtheilungen aber sich mit
demselben einverstanden erklärt hat . Auf gleiche Weise theilen
sich auch die Ansichten in dem Centralausschusse selbst.

Die Mehrheit ist zwar der Ansicht , daß die in Frankfurt
endgültig beschlossene und hicselbst publicirte Reichsverfaffung
noch fortwährend als an sich rechtsbeständig zu betrachten,
sie anerkennt aber auch , daß die Durchführung derselben tat¬
sächlich unmöglich geworden ist. Wenn demnach das nächste
Ziel aller Bestrebungen des deutschen Volks , die Erlangung
einer nationalen Einheit durch die frankfurter Reichsverfassung
nicht zu erreichen , die einheitliche Gestaltung des Vaterlandes
aber zur Kräftigung und zum Schutze des ganzen Deutsch¬
lands sowohl , als auch der Einzelstaaten augenblicklich bas
dringendste Bedürfniß ist , so erscheint es als eine unabweis-
liche Pflicht , jeden sich darbietenden Weg , auf welchem jenes
Ziel noch möglicherweise erreicht werden kann , cinzuschlagen.
Als ein solcher erscheint vorläufig nur einzig und allein die
von den drei königlichen Regierungen dargebotene Verfassung,
und wenngleich die mancherlei Mängel derselben , namentlich
hinsichtlich der Volksvertretung , sich nicht verkennen lassen , so
darf doch auch nicht unbeachtet bleiben , daß jene Vorlage nur
ein Entwurf und der Revision und schlüssigen Vereinbarung

mit dem Reichstage unterliegt . Daß nach dem Wahlgesetze
wenigstens zum ersten Reichstage gewählt werden muß , kann
allein keinen Grund zur Nichtbetheiligung abgeben . Denn
so unpraktisch und namentlich auf unsere Verhältnisse unan¬
wendbar einzelne Bestimmungen auch sein mögen , so darf
man Loch den Geist des deutschen Volkes für gesund
und kräftig genug halten , um dessenungeachtet einen
Ausfall der Wahlen erwarten zu können , der nicht nur die
aus der Frankfurter Reichsverfaffung in den Entwurf über-
gegangcnen Bestimmungen als gesichert erscheinen , sondern
sogar noch eine Verbesserung des Entwurfs hoffen läßt . Zu¬
dem ist nicht außer Acht zu lassen , daß diejenigen Abweichun¬
gen von dem Wahlmodus , welche unsere besondere Verhält¬
nisse und die bei uns geltende Steuerverfassung nölhig machen,
der hiesigen Staatsregierung ausdrücklich überlassen sind und
nur die Wahrung des Princips zur Pflicht gemacht ist . Da¬
nach darf also die Mangelhaftigkeit des Wahlgesetzes nicht da¬
von abhalten , dem deutschen Volke in einem Reichstage das¬
jenige Organ zu geben , welches nur allein im Stunde ist,
die Einheit der ganzen Nation darzustellen , und dessen Macht
hoch genug anzuschlagen ist , um auch das Mangelhafte in
allmähligercr weiterer Entwickelung zur Vervollkommnung zu
führen . Jedenfalls erscheint die dargebotene Verfassung besser,
als die alte Bundesverfassung und verspricht einen glückliche¬
ren Zustand , als dre gegenwärtige Zerrissenheit und Schutz¬
losigkeit des Vaterlandes darbictet . Am wenigsten darf aber
der Zweifel , ob auf der Grundlage des ftstgehaltenen Ver-
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einbarungsprincipes , an welcher schon einmal die Einigung
der deutschen Nation gescheitert ist , ein Erfolg zu erwarten
sei, von dem Beitritt zu dem Bündniß abhalten . Wenn der
erste Versuch , Deutschland unter einer Verfassung zu einigen,
an dem Wiverspruch der mächtigsten Staaten scheiterte , so
wird jetzt gerade von diesen Staaten der Entwurf als für sie
bindend vorgelcgt , und es erscheint daher der Erfolg nicht
nur mehr gesichert , sondern auch in der vorbehaltenen Verein¬
barung und Revision durch den Reichstag die selbstständige
Mitwirkung des Volkes gewahrt . Jedenfalls aber würde es
thöricht sein , wegen des einmaligen Mißlingens und wegen
eines Zweifels am Erfolg , der im Leben selten , in der Politik
nie gesichert ist , den zweiten allein noch möglichen Versuch,
der zudem ohne Gefahr gemacht werden kann , aufgeben zu
wollen . Hierzu berechtigt endlich auch weder daS durch die
bisherige schwankende Politik der preußischen Regierung im
Allgemeinen nur zu sehr begründete Mißtrauen gegen Preu¬
ßens festes Beharren auf dem jetzt eingeschlagenen Wege , noch
daS Bedenken , ob dieser Weg anstatt zur Einigung Deutsch¬
lands nicht gerade zur Absonderung des Nordens vom Süden
führen werde . Zn dem Streben nach einer Einigung Deutsch¬
lands ist die preußische Regierung sich fortwährend treu ge¬
blieben , und daß sie dabei auch jetzt noch mit größter Ent¬
schiedenheit bcharrt , zeigen ihre neuesten Erklärungen und
Handlungen auf das Unzweifelhafteste . Uederdics liegt die
Einigung auch zu sehr im eignen Interesse Preußens , als
daß von diesem ein Zurücktrcten mit Grund besorgt werden
könnte . Aber auch die süddeutschen Staaten werden sich die¬
ser Einigung nimmer dauernd entziehen wollen oder können.
Die jetzige unheilvolle Lage Deutschlands und der tiefinncrste
Wille und Wunsch der ganzen Nation verlangt zu gebieterisch
eine Einigung Deutschlands zu einem lebenskräftigen Bun¬
desstaate , als daß irgend ein Theil , irgend eine Regierung
dieser zwingenden Nothwendigkeit dauernd zu widerstehen ver¬
möchte . Zst nur erst Nord - und Mitteldeutschland bundes¬
staatlich geeinigt , so werden , ja so müssen die süddeutschen
Staaten , von denen überdies Baden und das Großherzogthum
Hessen ihren Beitritt bereits erklärt haben , bald Nachfolge -.
Groß , sehr groß wäre demnach die Verantwortlichkeit des¬
jenigen nord - oder mitteldeutschen Staates , der durch seine
Weigerung diese Einigung ganz verhindern , oder durch seine
Zögerung auch nur verschieben würde.

Wenn demnach im Hinblick auf daS Gesammtvatcrland
der Anschluß an das Bündniß als geboten erscheint , so liegt
auch in den besonderen Verhältnissen des Großherzogthums
Oldenburg kein Grund , denselben zu verweigern , vielmehr
sprechen auch hier überwiegende Gründe für den Anschluß.

Daß kleine Staaten , wie Oldenburg , mit Erfolg eine
neutrale Stellung behaupten können , wird im Ernst wohl
Niemand behaupten wollen . Sie können ihre einzige Sicher¬
heit nur in Bündnissen finden , durch welche die rohe Gewalt
des Mächtigeren ausgeschlossen und an die Stelle derselben
ein vertragsmäßig geordneter Rcchtszustand gesetzt wird . Ein
solcher wird durch das Berliner Bündniß und das danach

eingesetzte Bundesschicdsgericht begründet . Die eigne Sicher¬
heit gebietet , sich demselben anzuschließen . Eine Absonderung
würde nur zu leicht Vorwand und Grund liefern , statt des
Rechtes dcS vereinbarten Bündnisses das Recht deS Mächti¬
ger » gelten zu lassen . Auch die geographische Lage des Groß¬
herzogthums , von welchem ein entfernter Theil von Preußen
und ein anderer von Hannover fast ganz eingeschloffen ist,
läßt eine solche Absonderung nicht gefahrlos erscheinen , und
die Lage eines Theils des Herzogthums am Meere , welches
selbst für diesen Theil nicht einmal einen genügenden Absatz¬
weg bietet , würde den etwa gehemmten Absatz der Produkte
und Fabrikate aus den übrigen Theilen nicht ersetzen können.
Jedenfalls würde cs ein verkehrter Weg sein , von der Beord-
nung der Verhältnisse Deutschlands sich fern zu halten und
ruhig alles über sich ergehen zu lassen , anstatt selbstständig
handelnd dabei mitzuwirken , die eigenen Interessen zu wahren
und möglichen Nachtheil von sich abzuwenden . Eine Befesti¬
gung unserer noch jungen Staatsform , eine organische Fort¬
entwickelung unserer Institutionen läßt sich nur bei einer ge¬
sicherten Stellung nach Außen und bei verfassungsmäßigem
Zusammenwirken der bestehenden Factoren der Staatsgewalt
im Inneren , erwarten . Jede Unsicherheit nach Außen , jede
Störung des ruhigen Ganges unserer Entwickelung im In¬
nern muß nothwendig die größte Gefahr für unfern Staat
bringen und kann nur zu leicht den Bestand und die Wirk¬
samkeit der Staatsverfassung , ja die ganze Existenz des Staa¬
tes bedrohen . Dagegen ' lassen sich alle Gefahren , welche für
das Großherzogthum in dem Anschlüsse an das Bündniß
etwa noch gefunden werden könnten , durch , der Ratification
hinzuzufügendc Bedingungen beseitigen und stellt deshalb die
Mehrheit den Antrag:

„Der allgemeine Landtag möge in Erwiederung deS
Schreibens der Staatsregierung vom 3 . August d . I.
erklären , daß er die beantragte Zustimmung zu dem
Seitens der Staatsregierung verhandelten Vertrage
mit den königlichen Regierungen von Preußen , Sachsen
und Hannover ertheile unter der Bedingung:

t ) daß bei der von Seiner Königlichen Hoheit dem
Großhcrzog zu vollziehenden Ratification der Rück¬
tritt von dem Vertrage ausdrücklich so lange Vorbe¬
halten werde , bis entweder sämmtliche deutschen
Staaten mit Ausnahme Oesterreichs demselben bei¬

getreten seien oder die mit dem Reichstage zu ver¬
einbarende Reichsverfassung zu Stande gekommen
sei,

2 ) daß alle Zugeständnisse , welche irgend einem der
bereits beigetretenen oder noch später bcitretenden
Staaten gemacht seien oder noch gemacht werden
möchten , auch dem Großherzogthum Oldenburg zu
Gute kommen,

3 ) daß das Staatsgrundgesetz für das Großherzogthum
in allen seinen Bestimmungen , namentlich auch hin¬
sichtlich der Grundrechte , unangetastet und zu Recht
bestehend bleibe.
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Die Minderheit dagegen erklärt sich lediglich mit dem
Anträge des Spezialausschuffes einverstanden. Sie bezieht
sich wesentlich auf den Bericht des Spezialausschuffes und
auf die in demselben enthaltene Begründung. Sie sicht in
dem Derfassungtzcntwurfeder drei Könige in Verbindung mit
dem demselben angehängten octrvyirten Wahlgesetze weder den
Willen noch das Mittel, Deutschland zu einem einigen Bun¬
desstaate zu erheben, in dem sich eine zeitgemäße Freiheit ent¬
wickeln kann. Eben so wenig kann sie ihre Zustimmung zu
einem Beitritte unter den von der Mehrheit gestellten Bedin¬
gungen ertheilen. Schon allgemein ergeben die Conferenzcn,
welche in Berlin mit dem oldenburgischcn Bevollmächtigten
statt gehabt, daß die betreffenden Regierungen keine Zustim¬
mung unter Bedingungen wollen, daß sie vielmehr ein unbe¬
dingtes Za oder Nein verlangen und daß die bedingt ertheilte
Zustimmung als eine unbedingte betrachtet werden soll. Ent¬
weder wird die Staatsregierung daher die bedingt ertheilte
Zustimmung zurückweisen, oder die gestellte Bedingungen wer¬
den unbeachtet bleiben.

Gesetzt aber auch, die Bedingungen würden zugestanden,
so verändern sie, nach der Ansicht der Minderheit, die Lage
der Sache nicht, sie unterwerfen unS dem Bündnisse der Kö¬
nige mit allen seinen Folgen, denn wenn sie zuerst Olden¬
burg den Rücktritt für den Fall Vorbehalten, daß nicht alle
nord- und mitteldeutsche Staaten dem Bündnisse bcitreten, so

ist Oldenburg für den Fall dieses Beitritts gebunden. Es
böte also die Hand zu einem getheilten Deutschland, es hätte
sich selbst von einem Thcile Deutschlands, von Süddeutsch¬
land, dadurch abgerissen. Und wenn die Mehrheit eine Ge¬
währ dafür bedingen will, daß das Staatsgrundgesetz unS
erhalten bleibe, so ist die Minderheit, abgesehen davon, daß
dies im Falle des Beitritts eine Unmöglichkeit ist, der Ansicht,
daß dieses am Sichersten uns gewahrt bleibe, wenn wir nicht
beitreten. Es scheint der Minderheit überhaupt beinahe klein¬
lich, in dieser großen Frage die Zustimmung an kleine parti-
kular-oldenburgische Modifikationen und Bedingungen zu knüpfen.
Die Bundesverfassung, wie sie ist, muß nothwendig mit ihrem
ganzen Drucke auf die einzelnen Staaten fallen, die sich ihr
unterwerfen. Will sie die Einheit und Freiheit Deutschlands,
so bedarf cs der Bedingungen nicht. Will sie die Einheit
und Freiheit nicht, dann nützen und schützen dagegen die ge¬
stellten Bedingungen nicht. Ueberhaupt scheint eS mit der
Gesammtverfaffung, mit der Einheit Deutschlands selbst un¬
verträglich, daß die einzelnen deutschen Staaten für sich noch
besondere Reservate und Bedingungen an die Zustimmung
knüpfen.

Die Minderheit sieht daher in der bedingten Zustimmung
nur eine unbedingte, für die sie sich nicht zu entscheiden ver¬
mag. Sie beantragt daher lediglich die Annahme deS Antrags
des Spezialausschuffes.

Böckel. v. Finckh. Klä'vemann. Mölling. Eelckmann. ll.

Lchnellpreffendruck von Gerhard Stalling in Oldenburg.
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